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SßrotöM ber nufjerorbcnt=

lidjeu îielegirtenberfammlung
«Sonntag, ben 13. Sept. 1891,
SSormÜtagS 8 Itljr, im ßanb»

rath§=@aale p ßieftal.

(Sdölufe.)

SRadj einer Sßanfe wirb eingetreten in bie föeratljung beS

Sralt. 2; g r a n e n= unb U n f a 11 b e r f i dj e r u n g.
Hr. StänberatI) ßienijarb, Referent über biefe $rage an ber
orb entließen SDelegirtenberfantmlung, ift Der^tnbert theitpneh«
men. Hr- ßeijrer 3a£ober bott ©larnS, beffen gebruefteg Dies

ferai beröffentltctjt nnb auggetfjeilt werben ift, Wiinfdjt, bie
SSerfammlnng möchte, bebor in eine IBeratljung ber einzelnen
Siefen eingetreten werbe, fid) baräber entfdjeiben, ob fie fid)
mit bem bon ihm berfod)tenen ©runbfap beg allgemeinen
phligatoriumg ber Kranlen* nnb UnfaEoerfidjerung einher«
ftanbeit erllären fönne. SDiefem 58eratbung§mobu8 Wirb 311=

fleftimmt.

bea f 8'^ ^"wen§ beg St. ©aller Kantonalborftan»

aeine
ab, baf) berfelbe ben ©runbfafc beg aE«

Man t!" ®^flotptinm8 Billige. Hr. SSerchtotb berichtet, ba&

für m»"fahren Ber Zürcher ïantonale ©ewerbeberein fid)
1^"""9 ber Kranïen» nnb Unfaflberjfd&erung auf

w|t Weite SSoIfgfreife auggefprodjen habe, ebeitfo ber

©ewerbeberein 3ug «ach einer ÏRittheiluug beg Gerrit S3ran=
benberg.

_

Herr fRingger, fßräfibent beg Hanbwerferbereing St. ©allen,
fpridjt ftdj in längefm SSotum gegen bag Obligatorium aug.
Ser Schweig, ©ewerbeberein mitffe in erfter ßinie berlangejt,
bajj man bag Kleingewerbe bon ber Haftpflicht befreie, b. h-
bie Haftpflicht bitrd) bie Itufallberfichernng erfefce. 2Rit Sin--
nähme beg auggebeljnten Obligatoriumg werbe bie ©infiihrung
ber llnfaEberfidjerung bergögert ; bag SSolf fei fiir gwängg«
weife 33erfidjerungen nicht eingenommen ; bie Sinnahme eines
in biefent Sinne formulirten ©efe^eS wäre bei ber 33olfg*
abftimmung äufjerft gefährbet. Herr fRingger ftellt baljer fol»
genben Slntrag: „Oer 3entralau8fdutf? ift beauftragt, bem

föunbegrathe fämmtlidje begüglid) bet fcfjweiger. Kranfen« nnb
UnfaCCberfidherung bon ben Seïtionen fdjriftlid) eingegangenen
SBitnfche unb beren S3egrünbung in extenso gur Kenntnifi
p bringen, mit ber ERittpeitung, bafj bie heutige St&georb»

netenberfamntlung bie beftimmte ©rWartung auggefprodjen,
eg Werbe burdj bie eibgen. UufaEberfidjerungganftalt bie in
ben Haftpflid)tgefehen bon 1881 unb 1887 beftimmte Haft«
Pflicht ber Slrbeitgeber infofern gänglich aufgehoben, als lep=
tere burd) 33egahlung beg gefeplichen Sßrämienbeitrageg ait
bie llnfaEberfidjerung ihrer Slrbeiter bon aEen weitern ©nfc=

fdjäbigunggpflichten unb =fßrogeffen mit beu Slrbeitern ent=

bunbeu werben."
Herr Klaufer beftreitet bie bon Herrn Etingger borge«

Brachten ©ritnbe unb fpridjt für bie Siefen Safober.
Herr Sr. SRiefer, Vertreter beg fc^weigerifclien Subuftrie«

bepartementeg, betrachtet bie Einträge beg Herrn Safober als
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St. Gallen, den SS. September 4891.

Die Klncklichen sind reich, nicht Iteiche glücklich.

Schweiz. Gewerbeverein.

Protokoll der außerordent-

lichen Delegirtenversammlung

Sonntag, den 13. Sept. 1891,

Vormittags 8 Uhr, im Land-

raths-Saale zu Liestal.

(Schluß.)

Nach einer Pause wird eingetreten in die Berathung des

Trakt. 2: Kr a n k e n- und Unfallversicherung.
Hr. Ständerath Lienhard, Referent über diese Frage an der
ordentlichen Delegirtenversammlung, ist verhindert theilzuneh-
men. Hr. Lehrer Jakober von Glarus, dessen gedrucktes Re-
ferat veröffentlicht und ausgetheilt worden ist, wünscht, die
Versammlung möchte, bevor in eine Berathung der einzelnen
Thesen eingetreten werde, sich darüber entscheiden, ob sie sich
mit dem von ihm verfochteneu Grundsatz des allgemeinen
Twligatoriums der Kranken- und Unfallversicherung einver-
standen erklären könne. Diesem Berathnngsmodus wird zu-
gestimmt.

^îld gibt Namens des St. Galler Kantonalvorstan-
s die Erklärung ab, daß derselbe den Grundsatz des all-

sà, u
Obligatorinms billige. Hr. Berchtold berichtet, daß

fü, bi
der Zürcher kantonale Gewerbeverein sich

mn.siâ ^linnng der Kranken- nnd Unfallversicherung ans
chst weite Volkskreise ausgesprochen habe, ebenso der

Gewerbeverein Zug nach einer Mittheilung des Herrn Bran-
denberg.

Herr Ringger, Präsident des Handwerkervereins St. Gallen,
spricht sich in längelm Votum gegen das Obligatorimn aus.
Der Schweiz. Gewerbeverein müsse in erster Linie verlangen,
daß man das Kleingewerbe von der Haftpflicht befreie, d. h.
die Haftpflicht durch die Unfallversicherung ersetze. Mit An-
nähme des ausgedehnten Obligatorinms werde die Einführung
der Unfallversicherung verzögert; das Volk sei für zwangs-
weise Versicherungen nicht eingenommen; die Annahme eines
in diesem Sinne formulirten Gesetzes wäre bei der Volks-
abstimmnng äußerst gefährdet. Herr Ringger stellt daher sol-
genden Antrag: „Der Zentralausschuß ist beauftragt, dem

Bundesrathe sämmtliche bezüglich der schweizer. Kranken- nnd
Unfallversicherung von den Sektionen schriftlich eingegangenen
Wünsche und deren Begründung irr sxbsnso zur Kenntniß
zu bringen, mit der Mittheilung, daß die heutige Abgeord-
netenversammlnng die bestimmte Erwartung ausgesprochen,
es werde durch die eidgen. Unfallversicherungsanstalt die in
den Haftpflichtgesetzen von 1881 und 1887 bestimmte Haft-
Pflicht der Arbeitgeber insofern gänzlich aufgehoben, als letz-
tere durch Bezahlung des gesetzlichen Prämienbeitrages an
die Unfallversicherung ihrer Arbeiter von allen weitern Ent-
schädignngspflichten und -Prozessen mit den Arbeitern ent-
bunden werden."

Herr Klauser bestreitet die von Herrn Ringger vorge-
brachten Gründe und spricht für die Thesen Jakober.

Herr Dr. Rieser, Vertreter des schweizerischen Industrie-
departementes, betrachtet die Anträge des Herrn Jakober als
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einen 8ufunftStraum, ber ftdö auS finanziellen ©rünben bor«

läufig faum bermirflihen laffe ; bie Söeredjnmtgen beS iperrn
Safober über bie nothmenbigen dJîittel zur éeftreitung bei
SBerfiherungSpflihten berufen ouf Srrtïjum; nadj ben ge«

uauen Berechnungen ber BerficljerungStehnifer unb eibgen.
Statiftifer müßte eine Summe bon 100 SJtiHionen ins eibgen.
SSiibget aufgenommen merben.

£err Safober ermibert, baß feine Koftenberehnung bon
40 2Mionen nur auf bie Kranfenberfiheritng SSezug habe,
©r hat bie iteberzeugung, baß feine SSorfhläge bei gutem
SQBiüen burhfüßrbar mären unb große bolfsroirthfhaftlihe
23ortf>eiIe nnb gortfhritte böten.

Herr Sr. £mber (Bafel) mürbe mit großem Bergntigen
aden S^^iefen beg fèerrn Safober zuftimmen unb berbanft feine
bon humanitären Sbeen befeelte Shrift. Slber bie tßaifäh«
litten Berljättniffe laffen bie Bermirflihung biefer Sbeen al§
unmöglich erfcfjeinert. Sie erforberltdjen SDtittel finb nic^t auf=
zubringen. 2Bir müffen ba§ ©rreihbare befürmorten.

Sie allgemeine Berficßerung mirb fpäter bon felbft font«

men. SBir gefäßcben bie balbige ©infi'thrung ber Kranfen«
nnb Unfaffberfic^erung, menn mir zu mette fjforberungen
ftellert.

Hr. Berdjtolb fprid&t bon ben für Snbuftrieüe unb ®e«

merbetreibenbe fatalen Konfequetizen ber $-abrif« unb Haft«
pftichtgefeßgebung; aber ber Stntrag beg Hrn. Utingger fönne
biefelben nicht beseitigen. SQSir müffen bie StuSbehnung ber

SSerficöerung auf ade ermerbenben Klaffen ber Bebölferung
bedangen, b. I). nic^t einzelne Klaffen begünftigen • ober be«

nachtßeiligen. §eute fönnen mir unê füglid) mit ben in ben

Siefen Sacober enthaltenen ©runbfäßen einoeiftanben er«

Mären, ohne alle ©inzelheiten ber Borfcßläge als richtig an«

Zuerfennen. ©r beantragt folgenbe Befolution: „Sie Ber«
fammlung münfcht eine allgemeine ob'ligatorifche Unfall« unb
Kranfenberfidjerung im Sinn unb ®etft ber Siefen beS

Herrn Sacober."
Herr Branbenberg (3ug) hält eS für unzmecfmäßig, bie

Klaffengefeßgebung neuerbingS zu fanftioniren. SBir moßen
eine Berftcßerung für alle Bolfsflaffen.

üftachbem noch fir. Sacober einige irrtbümlihe Sluffaffun«

gen an fianb feiner Brofdjüre miberlegt, fir. ©gger (Reiben)
ben SD3unfc§ auSgefprocßen, baß bie berfcßiebenen zu Sage
getretenen Slnficßten ben BunbeSbeßörben mitgeteilt merbeu

möchten unb Hr. Sr. fiuber erflärt hatte, baß ber Scßmeiz.
©emerbeoerein mohl nicht jebeS Kranfçn« unb Unfaßberficßer«
ungSgefeß bermerfen mürbe, melcheS baS allgemeine Qbliga«
torium nicht einführe, mirb bem Slntrag Berhtolb mit allen

gegen 5 Stimmen, roelche zu ®unftert beS SlntrageS Bingger
fallen, zugeftimmt.

3olItarif. Ser im ßaufe ber Berfammlung einge«

reichte Slntrag beS fierm Berdjtolb: „Ser 8entraloorftanb
mirb beauftragt, bezüglich ber am 18. Dftober ftattfinbenben
eibgenöffifhen Slbftimmung über ben Solltarif mit aller ©ner«

gie bahitt zu mirfen, baß berfelbe angenommen merbe", —
mirb ohne SiSfuffion zum Befhluß erhoben.

Schluß ber SSerfammlung punît 1 Uhr.

Ser Sßrotofotlfüljrer :

SBerner Krebs.

2)cr öeeißitetfte fBilbuttflSgana für Me fêleftro»

tedjmfer.

Sluf bem eben in $ranffurt auS Slnlaß ber bortigen
SluSftellung iagenben internationalen @Ieftrotehnifer«Kongreß
!am in ber Stßung bom 8. b. unter Borfiß be§ gemattigen
©leftrotechniferS SBerner b. Siemens auch obige $rage zur
Beßanblung.

SlnfangS mar man borfichtig unb zögernb in ber ©rridj«
tung fpezieHer ßehrftüljle für ©leftrotehnif an ben beutfcljen

^ochföhulen; in ber legten Seit aber ift man bamit an
mehreren Orten fräftig borgegangen, unb es haben ftch in

immer fteigenbem Btaße Schüler bazu eingefunben. Bei biefem
Schülermateriat taffen fidj bref Kategorien unterfcheiben :

foldje, bie bon bornßeretn ftdj ber ©leftrotechnif mibmen
motten, folclje, bie zuerft SUafchinenbau ober Sugenieurmiffen«
fchaft ftubieren, unb enbli^ fotche, bie fith nach bollenbetem
Stubium ber Sttaturmiffenfchaften erft ber ©leftrotechnif zu»
menben. Sn ber Slbzmeiguttg berjenigen Kräfte, bie nicht
ben fhulmäfjigen, fonbern einen SBerfftättenbilbungSgang
hinter fih hüben, ift bie Sehranftalt beS fÇranffurter phhfi»
falifhen SSereinS mit gutem ©rfolge borgegangen. ®eleitet
bon ber Slbfiht, bon ben anmefenben SSertretern ber IßrapiS
ihre etma abmeihenben Slteinungen zu erfahren, legte laut
„(Jfranff. 3t0-" ber erfte iöotant, Sßrofeffor Kohtraufh aus
^annober, baS Programm bor, mie er fih ben auf bier
Sahre zu beranfhlagenben ^ohfhulbilbungSgang beS ©leftro«
tehniferS zurehtgetegt hat. ßunähft ift neben einer hebeu«

tenben Quantität SJtathematif unb 3e'huen ber allergrößte
Söerth auf bie ißhhfif, fpezietl bie Sehre bon ber ©lefrigität
unb bem SDlagnetiSmuS, zu legen; bazu fommt bann bie

fpezielle ©leftrotehnif, bie Kenntniß ber gebräuchlich^ Sita«

fhinen, SSerfahrungSroeifen tc. ©in ®renzgebiet, melheS
bie größte Slufmerffamfeit erforbert unb gtänzenbe StuSfihten
eröffnet, ift bie ©hemie. Slußerbem foil ber ©leftrotehntfer
SUafhinenbau unb in gemiffem 3ltaße §ohbau erlernen; ba

mau aber, um bteS burhauS unb ooüftänbig zu fönnen,
allzulange 3cüt gebrauhen mürbe, fo muß eine Sefhränfung
un&ebingt eintreten auf baS fpezietl üloihmenbige. Saß auh
Slrbeit in SBerfftätten bent Uebertritt in bie Sßra^tS borauS«

gehen muß, ift mohl unbeftritten, aber eS fragt fih, meldje

Slrt bon SBerfftätten bie geeignetste ift. Slus bem §ohfhul=
ftubium ift als bas meitaus mihtigfte baS Saboratorium mit
feiner SJlöglihfeit engen perfönlihen SSerfehrS zmifhen ßehrer
unb Shüler zu bezeihnen; aber man barf nidjt ermarten,
fertige Sfkaftifer bireft aus ber $ohfhule herborgehen zu
fehen, ba bieß ihre Slufgabe bertennen heißt unb baS ßa«

horatorium ber $ra£tS mit ihren reißenben fÇortfhritten unb

ihren foloffalen Mitteln niht zu folgen bermag. Sie
gegenmärtige ©elegenheit möge nun benußt merben, um in
ber SiSfuffion bon ben SJtännern ber Snbuftrie zu hören,
melhe Stnforberungen fie fteHen unb mie biefen entfprohen
merben fann.

ißrofeffor Sr. Slabp aus ©harlottenburg erflärte fih
mit biefen SluSführungen im allgemeinen einberftanben, möhte
aber feine in einzelnen ©auptpunfen abmeihenben Slnfihten
präzifiren. SllS in Söerlin nor 10 Sahren ber eleftroteh»

nifhe llnterriht eingeführt tourbe, ftellte SBerner Siemens
bafür als Storm feft, baß bem ÜDtafhinenbauer bie üDtög«

lihfeit gegeben merben folle, bie nötigen eleftrotehuifhen
Kenntniffe zu erroerben; bementfprehenb befißt bie ©har«

lottenburger $ohfhule feine eleftrotehnifhe Sahfhule, fon«

bern ber eleftrotehnifhe Unterriht bilbet nur einen $meig
beS ßehrgangeS ber Sltafhinenbanihule, mit nur einem Se«

mefter ßaboratorium ; jfür höheres eleftrifheS SBiffen forgen
bie Vorträge bon SBribatbozenten. Sie gegenmärtige SluS«

ftellnng zeigt auh, baß bei ber leßten ©ntrotcfelung ber

©leftrotehnif ber SJtafhtnenbau bie Hauptrolle gefplelt hat;
ba aber bie Säeherrfhung beiber gäher nur in SluSnahme«

fällen einem ïtenfhen möglih ift, fo muß eine Trennung
ftattfinben. SBenn alfo ein junger Süiann fih ber ©leftro«

tehnif zumenbet, fo hat er fih bon bornherein zu entfheiben,
ob er SPhhfiEer ober Sngenieur merben mill ; im leßten gälte
foil er erft in einer großen üJtafhtnenfabrif arbeiten, bann
bie §ohfhu!e beziehen unb feine fpezielle eleftrotehnifhe
SluSbilbung in ber SßragtS fuhen. SSon ©infeßung eines

©pamenS bitte er abzufeßen; im ®runbgebanfen fei er mit
feinem SSorrebner barin einig, baß bas „SBte", niht baS

„SBaS" beS ßernenS bie ©auptfahe, unb baß eS bie Sluf«

gäbe beS ^ßeßrerS fei, ber Sugenb ihre S3egeifterung für. bie

menfhlihen Sbeale mitzutheilen nah ®ötßeS SBort: „ßuft
unb Siebe finb bie ^itttge zu großen Shaten,"
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einen Zukunftstraum, der sich aus finanziellen Gründen vor-
läufig kaum verwirklichen lasse; die Berechnungen des Herrn
Jakober über die nothwendigen Mittel zur Bestreitung der

Versicherungspflichten beruhen ouf Irrthum; nach den ge-
nauen Berechnungen der Versicherungstechniker und eidgen.
Statistiker müßte eine Summe von 100 Millionen ins eidgen.
Büdget aufgenommen werden.

Herr Jakober erwidert, daß seine Kostenberechnung von
40 Millionen nur auf die Krankenversicherung Bezug habe.
Er hat die Ueberzeugung, daß seine Vorschläge bei gutem
Willen durchführbar wären und große volkswirthschaftliche
Vortheile und Fortschritte böten.

Herr Dr. Huber (Basel) würde mit großem Vergnügen
allen Thesen des Herrn Jakober zustimmen und verdankt seine

von Humanitären Ideen beseelte Schrift. Aber die thatsäch-
lichen Verhältnisse lassen die Verwirklichung dieser Ideen als
unmöglich erscheinen. Die erforderlichen Mittel sind nicht auf-
zubringen. Wir müssen das Erreichbare befürworten.

Die allgemeine Versicherung wird später von selbst kom-

men. Wir gefährden die baldige Einführung der Kranken-
und Unfallversicherung, wenn wir zu weite Forderungen
stellen.

Hr. Berchtold spricht von den für Industrielle und Ge-
werbetreibende fatalen Konsequenzen der Fabrik- und Haft-
Pflichtgesetzgebung; aber der Antrag des Hrn. Ringger könne

dieselben nicht beseitigen. Wir müssen die Ausdehnung der

Versicherung auf alle erwerbenden Klassen der Bevölkerung
verlangen, d. h. nicht einzelne Klassen begünstigen - oder be-

nachtheiligen. Heute können wir uns füglich mit den in den

Thesen Jacober enthaltenen Grundsätzen einverstanden er-
klären, ohne alle Einzelheiten der Vorschläge als richtig an-
zuerkennen. Er beantragt folgende Resolution: „Die Ver-
sammlung wünscht eine allgemeine obligatorische Unfall- und
Krankenversicherung im Sinn und Geist der Thesen des

Herrn Jacober." .r
Herr Brandenberg (Zug) hält es für unzweckmäßig, die

Klassengesetzgebung neuerdings zu sanktioniren. Wir wollen
eine Versicherung für alle Volksklassen.

Nachdem noch Hr. Jacober einige irrthümliche Auffassun-

gen an Hand seiner Broschüre widerlegt, Hr. Egger (Heiden)
den Wunsch ausgesprochen, daß die verschiedenen zu Tage
getretenen Ansichten den Bundesbehörden mitgetheilt werden

möchten und Hr. Dr. Huber erklärt hatte, daß der Schweiz.
Gewerbeverein wohl nicht jedes Kranken- und Unfallversicher-
ungsgesetz verwerfen würde, welches das allgemeine Obliga-
torium nicht einführe, wird dem Antrag Berchtold mit allen

gegen 5 Stimmen, welche zu Gunsten des Antrages Ringger
fallen, zugestimmt.

Zolltarif. Der im Laufe der Versammlung einge-
reichte Antrag des Herrn Berchtold: „Der Zentralvorstand
wird beauftragt, bezüglich der am 18. Oktober stattfindenden
eidgenössischen Abstimmung über den Zolltarif mit aller Ener-
gie dahin zu wirken, daß derselbe angenommen werde", —
wird ohne Diskussion zum Beschluß erhoben.

Schluß der Versammlung Punkt 1 Uhr.

Der Protokollführer:
Werner Krebs.

Der geeignetste Bildungsgang flir die Elektro-
techniker.

Auf dem eben in Frankfurt aus Anlaß der dortigen
Ausstellung tagenden internationalen Elektrotechniker-Kongreß
kam in der Sitzung vom 8. d. unter Vorsitz des gewaltigen
Elektrotechnikers Werner v. Siemens auch obige Frage zur
Behandlung.

Anfangs war man vorsichtig und zögernd in der Errich-
tung spezieller Lehrstühle für Elektrotechnik an den deutschen

Hochschulen; in der letzten Zeit aber ist man damit an
mehreren Orten kräftig vorgegangen, und es haben sich in

immer steigendem Maße Schüler dazu eingefunden. Bei diesem

Schülermaterial lassen sich drei Kategorien unterscheiden:
solche, die von vornherein sich der Elektrotechnik widmen
wollen, solche, die zuerst Maschinenbau oder Jngenieurwissen-
schaft studieren, und endlich solche, die sich nach vollendetem
Studium der Naturwissenschaften erst der Elektrotechnik zu-
wenden. In der Abzweigung derjenigen Kräfte, die nicht
den schulmäßigen, sondern einen Werkstättenbildungsgang
hinter sich haben, ist die Lehranstalt des Frankfurter physt-
kalischen Vereins mit gutem Erfolge vorgegangen. Geleitet
von der Absicht, von den anwesenden Vertretern der Praxis
-ihre etwa abweichenden Meinungen zu erfahren, legte laut
„Franks. Zig." der erste Botant, Professor Kohlrausch aus
Hannover, das Programm vor, wie er sich den auf vier
Jahre zu veranschlagenden Hochschulbildungsgang des Elekrro-
technikers zurechtgelegt hat. Zunächst ist neben einer bedeu-

tenden Quantität Mathematik und Zeichnen der allergrößte
Werth auf die Physik, speziell die Lehre von der Elekrizität
und dem Magnetismus, zu legen; dazu kommt dann die

spezielle Elektrotechnik, die Kenntniß der gebräuchlichen Ma-
schinen, Verfahrungsweisen zc. Ein Grenzgebiet, welches
die größte Aufmerksamkeit erfordert und glänzende Aussichten
eröffnet, ist die Chemie. Außerdem soll der Elektrotechniker
Maschinenbau und in gewisseni Maße Hochbau erlernen; da

man aber, um dies durchaus und vollständig zu können,
allzulange Zeit gebrauchen würde, so muß eine Beschränkung
unbedingt eintreten auf das speziell Nothwendige. Daß auch

Arbeit in Werkstätten dem Uebertritt in die Praxis voraus-
gehen muß, ist wohl unbestritten, aber es fragt sich, welche

Art von Werkstätten die geeignetste ist. Aus dem Hochschul-

studium ist als das weitaus wichtigste das Laboratorium mit
seiner Möglichkeit engen persönlichen Verkehrs zwischen Lehrer
und Schüler zu bezeichnen; aber man darf nicht erwarten,
fertige Praktiker direkt aus der Hochschule hervorgehen zu
sehen, da dieß ihre Aufgabe verkennen heißt und das La-
boratorium der Praxis mit ihren reißenden Fortschritten und

ihren kolossalen Mitteln nicht zu folgen vermag. Die
gegenwärtige Gelegenheit möge nun benutzt werden, um in
der Diskussion von den Männern der Industrie zu hören,
welche Anforderungen sie stellen und wie diesen entsprochen
werden kann.

Professor Dr. Slaby aus Charlottenburg erklärte sich

mit diesen Ausführungen im allgemeinen einverstanden, möchte

aber seine in einzelnen Hauptpunken abweichenden Ansichten

präzisiren. Als in Berlin vor 10 Jahren der elektrotech-

nische Unterricht eingeführt wurde, stellte Werner Siemens
dafür als Norm fest, daß dem Maschinenbauer die Mög-
lichkeit gegeben werden solle, die nöthigen elektrotechnischen

Kenntnisse zu erwerben; dementsprechend besitzt die Char-
lottenburger Hochschule keine elektrotechnische Fachschule, son-

dern der elektrotechnische Unterricht bildet nur einen Zweig
des Lehrganges der Maschinenbauschule, mit nur einem Se-
mester Laboratorium; Mr höheres elektrisches Wissen sorgen

die Vorträge von Privatdozenten. Die gegenwärtige Aus-
stellung zeigt auch, daß bet der letzten Entwickelung der

Elektrotechnik der Maschinenbau die Hauptrolle gespielt hat;
da aber die Beherrschung beider Fächer nur in Ausnahme-
fällen einem Menschen möglich ist, so muß eine Trennung
stattfinden. Wenn also ein junger Mann sich der Elektro-
technik zuwendet, so hat er sich von vornherein zu entscheiden,

ob er Physiker oder Ingenieur werden will; im letzten Falle
soll er erst in einer großen Maschinenfabrik arbeiten, dann
die Hochschule beziehen und seine spezielle elektrotechnische

Ausbildung in der Praxis suchen. Von Einsetzung eines

Examens bitte er abzusehen; im Grundgedanken sei er mit
seinem Vorredner darin einig, daß das „Wie", nicht das

„Was" des Lernens die Hauptsache, und daß es die Auf-
gäbe des ^Lehrers sei, der Jugend ihre Begeisterung für die

menschlichen Ideale mitzutheilen nach Göthes Wort: „Lust
und Liebe sind die Fittige zu großen Thaten."
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